
C-473/13 und C-514/13

Europäischer Gerichtshof (Große Kammer)

Urteil vom 17.07.2014

In den verbundenen Rechtssachen C-473/13 und C-514/13

betreffend Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Bundesgerichtshof und vom 

Landgericht  München  I  (Deutschland)  mit  Entscheidungen  vom  11.  Juli  und  26.  September  2013,  

eingegangen beim Gerichtshof am 3. September bzw. 8. Oktober 2013, in den Verfahren

Adala Bero gegen Regierungspräsidium Kassel (C-473/13)

und

Ettayebi Bouzalmate gegen Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)

erlässt der Gerichtshof (Große Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten V. Skouris, des Vizepräsidenten K. Lenaerts, des Kammerpräsidenten A. 

Tizzano,  der  Kammerpräsidentin R.  Silva de Lapuerta,  der Kammerpräsidenten T.  von Danwitz,  A. Borg 

Barthet und M. Safjan sowie der Richter A. Rosas, G. Arestis (Berichterstatter), J. Malenovský, D. Šváby, C.  

Vajda und S. Rodin,

Generalanwalt: Y. Bot,

Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2014,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

• von Frau Bero, vertreten durch Rechtsanwalt P. Fahlbusch,

• von Herrn Bouzalmate, vertreten durch die Rechtsanwälte G. Meyer und H. Habbe,

• der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze als Bevollmächtigten,

• der  niederländischen  Regierung,  vertreten  durch  M.  de  Ree,  M.  Bulterman  und  H.  Stergiou  als  

Bevollmächtigte,

• der schwedischen Regierung, vertreten durch L. Swedenborg und A. Falk als Bevollmächtigte,

• der Schweizer Regierung, vertreten durch D. Klingele als Bevollmächtigten,

• der Europäischen Kommission, vertreten durch G. Wils und M. Condou-Durande als Bevollmächtigte,
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nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 30. April 2014 folgendes Urteil

1 Die  Vorabentscheidungsersuchen  betreffen  die  Auslegung  von  Art.  16  Abs.  1  der  Richtlinie  

2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen 

und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348, 

S. 98).

2 Diese Ersuchen ergehen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten zwischen zum einen Frau Bero und dem 

Regierungspräsidium Kassel sowie zum anderen Herrn Bouzalmate und der Kreisverwaltung Kleve über die 

Rechtmäßigkeit der gegen sie angeordneten Abschiebungshaft.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

3 In den Erwägungsgründen 2, 6, 16 und 17 der Richtlinie 2008/115 heißt es:

„(2) Auf seiner Tagung am 4. und 5. November 2004 in Brüssel forderte der Europäische Rat zur Fest-
legung  einer  wirksamen  Rückkehr-  und  Rückübernahmepolitik  auf,  die  auf  gemeinsamen  Normen 
beruht, die gewährleisten, dass die betreffenden Personen unter vollständiger Achtung der Grundrechte 
auf menschenwürdige Weise zurückgeführt werden.

…

(6) Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass der illegale Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im 
Wege eines fairen und transparenten Verfahrens beendet wird. Im Einklang mit allgemeinen Grund-
sätzen des EU-Rechts sollten Entscheidungen gemäß dieser Richtlinie auf Grundlage des Einzelfalls und 
anhand objektiver  Kriterien getroffen werden,  was bedeutet,  dass  die  Erwägungen über  den bloßen 
Tatbestand des illegalen Aufenthalts hinausreichen sollten. …

…

(16) Das Mittel  der  Inhaftnahme für die Zwecke der Abschiebung sollte  nur  begrenzt  zum Einsatz 
kommen und sollte im Hinblick auf die eingesetzten Mittel und die angestrebten Ziele dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit unterliegen. Eine Inhaftnahme ist nur gerechtfertigt, um die Rückkehr vorzu-
bereiten oder die Abschiebung durchzuführen und wenn weniger intensive Zwangsmaßnahmen ihren 
Zweck nicht erfüllen.

(17)  In  Haft  genommene  Drittstaatsangehörige  sollten  eine  menschenwürdige  Behandlung  unter 
Beachtung ihrer Grundrechte und im Einklang mit dem Völkerrecht und dem innerstaatlichen Recht  
erfahren.  Unbeschadet  des ursprünglichen Aufgriffs  durch Strafverfolgungsbehörden,  für den einzel-
staatliche  Rechtsvorschriften  gelten,  sollte  die  Inhaftierung  grundsätzlich  in  speziellen  Haft-
einrichtungen erfolgen.“

4 Art. 1 („Gegenstand“) der Richtlinie sieht vor:

„Diese Richtlinie enthält gemeinsame Normen und Verfahren, die in den Mitgliedstaaten bei der Rück-
führung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger im Einklang mit den Grundrechten als allgemeinen 
Grundsätzen des Gemeinschafts- und des Völkerrechts, einschließlich der Verpflichtung zum Schutz von 
Flüchtlingen und zur Achtung der Menschenrechte, anzuwenden sind.“
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5 Die  Richtlinie  2008/115  berührt  nach  ihrem Art.  4  Abs.  3  nicht  das  Recht  der  Mitgliedstaaten,  

Vorschriften  zu  erlassen  oder  beizubehalten,  die  für  Personen,  auf  die  die  Richtlinie  Anwendung  findet, 

günstiger sind, sofern diese Vorschriften mit der Richtlinie im Einklang stehen.

6 Art. 15 („Inhaftnahme“) der Richtlinie bestimmt:

„(1) Sofern in dem konkreten Fall keine anderen ausreichenden, jedoch weniger intensiven Zwangs-
maßnahmen  wirksam  angewandt  werden  können,  dürfen  die  Mitgliedstaaten  Drittstaatsangehörige, 
gegen die ein Rückkehrverfahren anhängig ist, nur in Haft nehmen, um deren Rückkehr vorzubereiten 
und/oder die Abschiebung durchzuführen, und zwar insbesondere dann, wenn

a) Fluchtgefahr besteht oder

b)  die  betreffenden  Drittstaatsangehörigen  die  Vorbereitung  der  Rückkehr  oder  das  Abschiebungs-
verfahren umgehen oder behindern.

Die  Haftdauer  hat  so  kurz  wie  möglich  zu  sein  und  sich  nur  auf  die  Dauer  der  laufenden 
Abschiebungsvorkehrungen  [zu]  erstrecken,  solange  diese  mit  der  gebotenen  Sorgfalt  durchgeführt  
werden.

…

(5) Die Haft wird so lange aufrechterhalten, wie die in Absatz 1 dargelegten Umstände gegeben sind und 
wie  dies  erforderlich  ist,  um  den  erfolgreichen  Vollzug  der  Abschiebung  zu  gewährleisten.  Jeder  
Mitgliedstaat legt eine Höchsthaftdauer fest, die sechs Monate nicht überschreiten darf.

(6) Die Mitgliedstaaten dürfen den in Absatz 5 genannten Zeitraum nicht verlängern; lediglich in den 
Fällen,  in  denen  die  Abschiebungsmaßnahme  trotz  ihrer  angemessenen  Bemühungen  aufgrund  der 
nachstehend genannten Faktoren wahrscheinlich länger  dauern wird,  dürfen sie  diesen Zeitraum im 
Einklang mit dem einzelstaatlichen Recht um höchstens zwölf Monate verlängern:

a) mangelnde Kooperationsbereitschaft seitens der betroffenen Drittstaatsangehörigen oder

b) Verzögerungen bei der Übermittlung der erforderlichen Unterlagen durch Drittstaaten.“

7  Art. 16 („Haftbedingungen“) Abs. 1 der Richtlinie 2008/115 lautet:

„Die Inhaftierung erfolgt  grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen.  Sind in einem Mitgliedstaat  
solche  speziellen  Hafteinrichtungen nicht  vorhanden  und  muss  die  Unterbringung  in  gewöhnlichen 
Haftanstalten  erfolgen,  so  werden  in  Haft  genommene  Drittstaatsangehörige  gesondert  von  den 
gewöhnlichen Strafgefangenen untergebracht.“

Deutsches Recht

8 §  62a  Abs.  1  des  Gesetzes  über  den  Aufenthalt,  die  Erwerbstätigkeit  und  die  Integration  von 

Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz) vom 30. Juli 2004 (BGBl. 2004 I S. 1950) in geänderter  

Fassung (BGBl. 2011 I S. 2258) (im Folgenden: AufenthG), mit dem Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115 

umgesetzt wurde, sieht vor:

„Die Abschiebungshaft  wird grundsätzlich in  speziellen Hafteinrichtungen vollzogen.  Sind spezielle 
Hafteinrichtungen  im  Land  nicht  vorhanden,  kann  sie  in  diesem  Land  in  sonstigen  Haftanstalten 
vollzogen  werden;  die  Abschiebungsgefangenen  sind  in  diesem Fall  getrennt  von  Strafgefangenen 
unterzubringen …“
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Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

Rechtssache C-473/13

9 Frau Bero, die nach den Angaben des vorlegenden Gerichts mutmaßlich syrische Staatsangehörige ist, 

beantragte in Deutschland Asyl. Da dieser Antrag abgelehnt wurde, beantragte die Ausländerbehörde beim 

Amtsgericht Frankfurt am Main ihre Abschiebung aus Deutschland. Dieses Gericht ordnete am 6. Januar 2011 

an,  dass  Frau Bero bis  zum 17.  Februar  2011 in Abschiebungshaft  zu nehmen sei.  Die von ihr dagegen  

eingelegte Beschwerde wurde vom Landgericht Frankfurt am Main zurückgewiesen.

10 Da es in Deutschland Aufgabe der Länder ist, die Abschiebungshaft zu vollziehen, brachte das Land 

Hessen Frau Bero in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt, einer gewöhnlichen Haftanstalt, unter. Hierzu führt  

das  vorlegende  Gericht  aus,  dass  es  im  Land  Hessen  –  anders  als  in  anderen  Bundesländern  dieses 

Mitgliedstaats – keine spezielle Hafteinrichtung im Sinne der Richtlinie 2008/115 gebe.

11      Am 2. Februar 2011 wurde Frau Bero infolge einer Eingabe an die Härtefallkommission des Landes  

Hessen aus der Haft entlassen. Mit ihrer beim vorlegenden Gericht eingelegten Rechtsbeschwerde will sie die  

Feststellung  erreichen,  dass  die  Anordnung der  Haft  durch  das  Amtsgericht  Frankfurt  am Main  und die 

Zurückweisung der Beschwerde durch das Landgericht Frankfurt am Main sie in ihren Rechten verletzt haben.

12 Der Bundesgerichtshof ist der Ansicht, dass die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits  

von der Auslegung des Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115 abhänge.

13 Er hat daher beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof die folgende Frage zur 

Vorabentscheidung vorzulegen:

Ergibt  sich aus Art.  16 Abs.  1 der Richtlinie 2008/115 auch dann die Verpflichtung eines Mitgliedstaats,  

Abschiebungshaft grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen zu vollziehen, wenn solche Einrichtungen nur 

in einem Teil der föderalen Untergliederungen dieses Mitgliedstaats vorhanden sind, in anderen aber nicht?

Rechtssache C-514/13

14 Herr Bouzalmate, ein marokkanischer Staatsangehöriger, reiste am 24. September 2010 illegal nach 

Deutschland ein und beantragte am 8. Oktober 2010 seine Anerkennung als Asylberechtigter.

15 Mit Bescheid vom 12. Januar 2012, der am 25. Januar 2012 bestandskräftig und vollziehbar wurde,  

wies das Bundesamt  für Migration und Flüchtlinge diesen Antrag ab und forderte den Betroffenen unter  

Androhung der Abschiebung in sein Heimatland auf, Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe 
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des Bescheids zu verlassen. Am 2. März 2012 meldete die Stadt Geldern (Kreis Kleve), der Herr Bouzalmate  

zugewiesen worden war, ihn nach unbekannt ab.

16 Herr Bouzalmate wurde am 25. März 2013 festgenommen. Am 9. April 2013 wurde er vom Amts-

gericht München wegen unerlaubten Aufenthalts zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung 

verurteilt. Nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft sprach der Betroffene weder bei der Ausländer-

behörde des Landratsamts Kleve noch bei einer anderen Behörde vor.

17 Am 13. Juli 2013 wurde Herr Bouzalmate in München erneut festgenommen. Mit Bescheid vom 26. 

Juli 2013 ordnete das Amtsgericht München Abschiebungshaft für höchstens zehn Wochen ab dem 14. Juli  

2013 an, also längstens bis zum 21. September 2013.

18 Nach einem Suizidversuch wurde Herr Bouzalmate am 12. September 2013 in eine psychiatrische 

Klinik eingewiesen. Aufgrund dessen stornierte die Ausländerbehörde des Landratsamts Kleve den für den 16. 

September 2013 bestimmten Termin für seine Abschiebung.

19 Nachdem die psychiatrische Behandlung von Herrn Bouzalmate am 20. September 2013 abgeschlos-

sen war, ordnete das Amtsgericht München auf weiteren Antrag des Landratsamts Kleve mit Beschluss vom 

selben  Tag die  weitere  Abschiebungshaft  gegen Herrn  Bouzalmate  in  der  Justizvollzugsanstalt  München, 

Abteilung Abschiebungshaft, bis zur möglichen Abschiebung an, längstens jedoch bis zum 19. Oktober 2013.

20 Herr Bouzalmate legte gegen den Beschluss des Amtsgerichts München beim Landgericht München I 

Beschwerde ein.

21 Da sich das Landgericht München I über die in Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115 vorgesehene  

Inhaftierung der unter die Richtlinie fallenden Personen in speziellen Hafteinrichtungen im Unklaren ist, hat  

es beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof die folgende Frage zur Vorabentscheidung 

vorzulegen:

Ergibt  sich aus Art.  16 Abs.  1 der Richtlinie 2008/115 auch dann die Verpflichtung eines Mitgliedstaats,  

Abschiebungshaft grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen zu vollziehen, wenn solche Einrichtungen nur 

in einem Teil der föderalen Untergliederung dieses Mitgliedstaats vorhanden sind, in einem anderen, in dem 

nach den Vorgaben der föderalen Untergliederung dieses Mitgliedstaats die Haft vollzogen wird, aber nicht?

22 Auf Antrag des vorlegenden Gerichts hat die hierfür bestimmte Kammer geprüft, ob es erforderlich 

ist, die vorliegende Rechtssache im Eilvorabentscheidungsverfahren nach Art. 107 der Verfahrensordnung des 

Gerichtshofs zu entscheiden. Sie hat nach Anhörung des Generalanwalts beschlossen, diesem Antrag nicht  

stattzugeben.
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23 Mit Entscheidung des Präsidenten des Gerichtshofs vom 22. Oktober 2013 sind die Rechtssachen 

C-473/13  und  C-514/13  zu  gemeinsamem schriftlichen  und  mündlichen  Verfahren  und  zu  gemeinsamer 

Entscheidung verbunden worden.

Zu den Vorlagefragen

24 Mit ihren Fragen möchten die vorlegenden Gerichte wissen, ob Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115 

dahin auszulegen ist, dass ein Mitgliedstaat auch dann verpflichtet ist, illegal aufhältige Drittstaatsangehörige 

grundsätzlich in  einer speziellen Hafteinrichtung dieses  Staates in Abschiebungshaft  zu nehmen,  wenn er 

föderal strukturiert ist und die nach nationalem Recht für die Anordnung und Vollziehung einer solchen Haft 

zuständige föderale Untergliederung über keine solche Hafteinrichtung verfügt.

25 Vorab ist  darauf hinzuweisen,  dass  Art.  16 Abs.  1  Satz 1 der  Richtlinie  2008/115 den Grundsatz 

aufstellt, dass die Inhaftierung von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen zum Zweck der Abschiebung in  

speziellen Hafteinrichtungen erfolgt. Art. 16 Abs. 1 Satz 2 sieht eine Ausnahme von diesem Grundsatz vor, die 

als solche eng auszulegen ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Kamberaj, C-571/10, EU:C:2012:233, Rn. 86).

26 Wie die deutsche Regierung ausgeführt hat, ist Art. 16 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 2008/115 nicht in  

allen Sprachfassungen gleich formuliert. In der deutschen Fassung lautet diese Bestimmung: „Sind in einem 

Mitgliedstaat solche speziellen Hafteinrichtungen nicht vorhanden und muss die Unterbringung in gewöhn-

lichen  Haftanstalten  erfolgen,  so  werden  in  Haft  genommene  Drittstaatsangehörige  gesondert  von  den 

gewöhnlichen Strafgefangenen untergebracht.“ In den anderen Sprachfassungen nimmt  diese  Bestimmung 

keinen  Bezug  darauf,  dass  keine  speziellen  Hafteinrichtungen  vorhanden  sind,  sondern  darauf,  dass  ein 

Mitgliedstaat die Drittstaatsangehörigen „nicht“ in solchen Hafteinrichtungen unterbringen „kann“.

27 Nach Auffassung der deutschen Regierung lassen diese anderen Sprachfassungen des Art. 16 Abs. 1  

Satz 2 der Richtlinie 2008/115 den nationalen Behörden größere Spielräume als die deutsche Fassung, so dass 

die Unmöglichkeit, die betreffenden Drittstaatsangehörigen in speziellen Hafteinrichtungen unterzubringen,  

auch darauf zurückzuführen sein könne, dass in der föderalen Untergliederung eines Mitgliedstaats, die nach  

innerstaatlichem Recht für die Vollziehung der Haft zuständig sei, keine spezielle Hafteinrichtung vorhanden 

sei.

28 Hierzu ist festzustellen, dass die in Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115 vorgesehene Verpflichtung, 

die Haft grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen zu vollziehen, den Mitgliedstaaten als solche obliegt,  

und zwar unabhängig von ihrer jeweiligen Verwaltungs- oder Verfassungsstruktur.
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29 Die nationalen Behörden,  die  die  zur  Umsetzung von Art.  16 der  Richtlinie  2008/115 erlassenen 

nationalen Rechtsvorschriften anzuwenden haben,  müssen  daher  in  der  Lage sein,  die  Haft  in  speziellen 

Hafteinrichtungen zu vollziehen.

30 Ist  die Anwendung der zur Umsetzung von Art.  16 der Richtlinie 2008/115 erlassenen nationalen 

Rechtsvorschriften in einem Mitgliedstaat den Behörden einer föderalen Untergliederung übertragen, kann es 

somit keine hinreichende Umsetzung der Richtlinie 2008/115 durch diesen Mitgliedstaat darstellen, wenn die 

zuständigen Behörden in  bestimmten  föderalen  Untergliederungen über  die  Möglichkeit  verfügen,  solche 

Unterbringungen vorzunehmen, in anderen dagegen nicht.

31 Diese Auslegung von Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115 bedeutet aber nicht, dass ein Mitglied -

staat, der wie die Bundesrepublik Deutschland föderal strukturiert ist, verpflichtet wäre, in jeder föderalen 

Untergliederung spezielle Hafteinrichtungen zu errichten. Es muss jedoch insbesondere durch Vereinbarungen 

über die Verwaltungszusammenarbeit sichergestellt werden, dass die zuständigen Behörden einer föderalen 

Untergliederung, die nicht über solche Hafteinrichtungen verfügt, die abzuschiebenden Drittstaatsangehörigen 

in speziellen Hafteinrichtungen in anderen föderalen Untergliederungen unterbringen können.

32 Unter diesen Umständen ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 

2008/115  dahin  auszulegen  ist,  dass  ein  Mitgliedstaat  auch  dann  verpflichtet  ist,  illegal  aufhältige 

Drittstaatsangehörige grundsätzlich in einer speziellen Hafteinrichtung dieses Staates in Abschiebungshaft zu 

nehmen, wenn er föderal strukturiert ist und die nach nationalem Recht für die Anordnung und Vollziehung  

einer solchen Haft zuständige föderale Untergliederung über keine solche Hafteinrichtung verfügt.

Kosten

33 Für  die  Beteiligten des  Ausgangsverfahrens ist  das  Verfahren ein Zwischenstreit  in  dem bei  dem 

vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die 

Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt:

Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger 

Drittstaatsangehöriger ist dahin auszulegen, dass ein Mitgliedstaat auch dann verpflichtet ist, illegal aufhältige 

Drittstaatsangehörige grundsätzlich in einer speziellen Hafteinrichtung dieses Staates in Abschiebungshaft zu 

nehmen, wenn er föderal strukturiert ist und die nach nationalem Recht für die Anordnung und Vollziehung  

einer solchen Haft zuständige föderale Untergliederung über keine solche Hafteinrichtung verfügt.
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